
Beratung 

Koordination, Beschluss (3 %) + 19%MwSt 

Genehmigung 

Wenn Antrag mit 
Kostensumme 
gestellt werden soll 

Kostenschätzung an 
den EOK, 
wenn Antrag ohne 
Kostensumme gestellt 
wurde 

Baumaßnahme mit Projektkoordination VSA-Bau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Kosten immer inkl. Honorar aller Beteiligten angeben! GESAMTKOSTEN (Brutto) 

 
 
 

Auftaktgespräch vor Ort: EOK, VSA-Bau und KiGe 

Aktennotiz EOK:  
- Festlegung des Projektes 
- Klärung der Aufgabenstellung 
- Baumaßnahmenbeschreibung 
- Auswahl der Projektbeteiligten (Direktbeauftragung), Architekt 

(Verfahrensentscheidung), Fachingenieure, Denkmalschutz, 
eventuelle Baulasten 

➔ Abstimmung mit VSA-Bau 

KiGe zeigt Maßnahme bei 
VSA an. 
➔ Antrag auf Erteilung der 

kirchenrechtlichen 
Genehmigung und 
Mitfinanzierung 
(ohne Kostensumme) 

VSA-Bau nimmt Erstkontakt mit Architekten/Fachingenieure auf: 
- Einholung gesamtes Honorarangebot → Stufenweise Beauftragung 
- Beauftragung LPH 1+2 

Beratung oder 
Koordination 

VSA-Bau-Einholung: 
Architektenhonorarangebot 
mit Vorlagen der 
Honorarzone/Honorarsatz/U
mbau-, Instandsetzungs- 
und 
Modernisierungszuschlag/N
ebenkosten/ mit zu 
verarbeitend Bausubstanz.  
Kirche: Honorarzone 4! 
 
KVM Formulare nehmen! 

 

Gespräch vor Ort 

Schriftliche Dokumentation der 
weiteren Vorgehensweise an KiGe 

anrechenbare Bausumme: 
> 500.000€ und/oder HSK  → Architektenvertrag 
und Ingenieurverträge werden vom EOK geprüft 
und genehmigt (3-Ausfertigungen mit 
Architektenunterschrift an EOK) 
< 500.000€ prüft VSA-Bau die Honorarangebote 
der Architekten, Ingenieure und aller Gutachter. 
 
Die Unterschrift erfolgt durch die KiGe. 
 
Bei Kleinmaßnahmen (bis 50.000€ Bausumme): 
Auftrag mit Beschreibung, Pauschalvergütung 
 

Ab diesem Punkt koordiniert VSA-Bau die Prozesse 
➔ Bauherr ist die KiGe 

VSA ergänzt den 
Baugenehmigungsantrag: 
- Maßnahmenbeschreibung 
- Rücklage der KiGe 

 
VSA leitet den Antrag über 
das Dekanat an den EOK 
 

Architekt, nach Abstimmung EOK, VSA-Bau, KiGe:  
- Vorentwurf evtl. verschiedene Varianten mit Kostenrahmen 

(DIN 276) brutto aller Kostengruppen 
- Vorlage Projekt- und Kostendatenblatt EOK) 
- Maßnahmenbeschreibung 
- Gutachten 
- Fachplaner 
- Abstimmung mit dem Denkmalamt 
- Kostenschätzung nach DIN 276 brutto aller Kostengruppen. 

KiGe zeigt Maßnahme bei VSA an. 
➔ Antrag auf Erteilung der kirchenrechtlichen Genehmigung 

und Mitfinanzierung 
(mit Kostensumme) 

 

Erstkontakt KiGe mit VSA-Bau 



Nach Eingang der Genehmigung sowie den 
Finanzierungsvorschlag durch den EOK 

Erst nach Genehmigung darf der Architekt mit der 
Werkplanung beginnen 

NEIN 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

VSA ergänzt den Baugenehmigungsantrag: 
- Maßnahmenbeschreibung (Architekt, VSA-Bau, EOK) 
- Kostenschätzung nach DIN 276 Brutto (Architekt) 
- Vorentwurf (Architekt) 
- Rücklage der KiGe 

 
VSA leitet den Antrag über das Dekanat an den EOK  

KiGe sendet Beschluss mit Protokoll an EOK und VSA-Bau 
Einschl. abweichender Finanzierungen zum 
Finanzierungsvorschlag 

Für die Berechnung der 
Architekten- und 
Ingenieurhonorars sind die 
anrechenbaren Kosten (netto) 
aus der Kostenberechnung nach 
DIN 276 als Grundlage zu 
verwenden. Die Vergütung der 
Architekten- und 
Ingenieurvertrages sollte nach 
der HOAI 2021 die 
Kostenberechnung mit 
herangezogen werden. 

 

Beauftragung Architekt mit LPH 3+4 

Beauftragung Architekt LPH 5+6+7 

Architekt, nach Abstimmung EOK, VSA, KiGe:  
- Bauantrag  
- Denkmalschutzrechtlichen Antrag 
-  Kostenberechnung nach DIN 276 aller Kostengruppen Brutto.  
 

KiGe unterschreibt Bauantrag 

VSA, KiGe und Architekt erstellen der Firmenliste 

Architekt legt VSA-Bau ein bepreistes LV vor. HOAI 2021 

Architekt schreibt nach Vergabeordnung des EOK die Leistungen aus 

80% ausgeschrieben? 

Submission mit KiGe, evtl. VSA-Bau und Architekt nach Gewerken 

Architekt prüft die Angebote und erstellt eine Rangfolge mit Preisspiegel 

Architekt schickt Preisspiegel an VSA-Bau. VSA-Bau leitet 
diesen mit Freigebe und Vergabevorschlag an KiGe 

Bietergespräch mit KiGe, evtl. VSA-Bau, Architekt 
Architekt erstellt Protokoll → Vertragsbestandteil 

Architekt erstellt Kostenanschlag 



Erst nach Baufreigabe darf mit dem 
Bauen begonnen werden! 

JA 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Architekt beginnt mit Baumaßnahme vor Ort LPH 8. 

• Architekt erstellt einen Bauablaufplan. 

• Architekt gibt dem VSA in gewissen Abständen die Kostenprognose gegenüber der 
Budgetsumme. 

• Baustellen Jour Fixe Termine (min. alle 4 Wochen), immer mit VSA und Kige und eventuell 
mit EOK (je nach Baumaßnahme). 

• Architekt prüft und gibt die Abschlags- und Schlussrechnungen frei und schickt diese an die 
Kige (Klärung ob erst an VSA-Bauabteilung zur Rechnungsüberprüfung und dann an Kige). 
Diese leitet die Rechnung (nur ORIGINAL-Rechnungen) mit Anweisungsvermerk an das 
VSA zur Kontierung.  

• Vor der Schlussrechnungsfreigabe findet mit Kige, VSA, Architekt und den Firmen eine 
schriftliche Abnahme mit Mängelauflistung statt. Ab einer Abrechnungssumme von über 
50.000,00 € ist eine Bankbürgschaft ohne Hinterlegungsklausel (5 % der 
Abrechnungssumme) vorzulegen. Diese Bankbürgschaft kann erst ausgestellt werden, wenn 
der Architekt die Schlussrechnungsendsumme geprüft hat. Zu der Schlussrechnung hat die 
Firma alle Revisionsunterlage der Kige über den Architekten vor zu legen.  

• Schlussrechnung des Architekten. Seit der HOAI 2021 hat der Architekt die Dokumentation 
in der LPH 8 zu erbringen.  
Die LPH 9 ist die Gewährleistungsschau nach 4 Jahren. Erst dann kann die Restzahlung 
dem Architekten ausgezahlt werden. Um das Bau-Sachbuch zu schließen wird in der 
Kostenfeststellung auch die LPH 9 des Architekten mit aufgeführt und in der 
Schlussrechnung des Architekten diesen Betrag (brutto) ausgewiesen und in eine separate 
Kostenstelle „geparkt“ und erst ausbezahlt, wenn der Architekt in die Gewährleistungsliste 
abgearbeitet hat.  

• Nach Beendigung der Maßnahme erstellt der Architekt die Dokumentation 
(Maßnahembeschreibung/Kostenverteilung/Fotos/Pläne/Beteiligtenliste/Revisions-
unterlage/Wartungsempfehlungen/Kostendatenblatt vom 
EOK/Gewährleistungsliste/Meldebogen zur Gebäudeversicherung/Kostenfeststellung). Er 
stimmt die Kostenfeststellung mit den Buchungen mit dem VSA ab.  (Buchung muss mit der 
Kostenfeststellung gleich sein) 

• Das VSA übergibt dem EOK alle notwendigen Unterlagen der Baumaßnahme. 
 
Ende der Baumaßnahme! 
 
Lph 9:  Architekt zeigt Mängel an und Firma muss diese beheben.  

Sobald sich der Architekt um die Mängelbeseitigung kümmern soll, muss er Architekt 
hierfür neu beauftragt werden. 

 

Architekt erstellt die Bauverträge. 

Architekt holt sich die „Erstunterschrift“ von den Firmen ein, 
danach an das VSA. 

 Das VSA schickt die Bauverträge, zur Unterschrift an die KiGe 
(KiGe unterschreibt alle Beauftragungen). 

 

Kostenanschlag von VSA-Bau an EOK und KiGe zur Baufreigabe 

Beauftragung Architekt LPH 8+9 


